
Der Rat fasste nachfolgenden Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen den Kommunen Sankt Augustin, Lohmar, Eitorf, Ruppichteroth, Much, 
Windeck und Neunkirchen-Seelscheid über die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung im 
Bereich des Kommunalen Ordnungsaußendienstes zuzustimmen. 
 


